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Antrag 
 
der Fraktion der SPD, 
der Fraktion der CDU, 
der Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN, 
der Fraktion der FDP und 
der Fraktion der PIRATEN 
 
 
 
Beschlüsse nach § 6 Abs. 4 und § 15 Abs. 3 des Abgeordnetengesetzes des Landes 
Nordrhein-Westfalen 
 
 
 
I. 
Gemäß § 6 Abs. 4 und § 15 Abs. 3 des Abgeordnetengesetzes des Landes Nordrhein-
Westfalen (AbgG NRW) beschließt der Landtag zu Beginn einer Wahlperiode für die Dauer 
der Wahlperiode  
 

-  hinsichtlich der Mitarbeiterpauschale die Anpassung nach § 6 Abs. 3 AbgG 
NRW in Anlehnung an die Tarifentwicklung für die Beschäftigten im öffentlichen 
Dienst des Landes Nordrhein-Westfalen. 
 

-  hinsichtlich der Abgeordnetenbezüge die jährliche Anpassung nach § 5 AbgG 
NRW entsprechend den in dem als Drucksache veröffentlichten Anpassungsbe-
richt errechneten Beträgen mit Wirkung jeweils zum 1. Juli desselben Jahres. 

 
Auf §§ 6, 15 AbgG NRW wird Bezug genommen. 
 
Die Anpassung der Abgeordnetenbezüge soll dabei für das Jahr 2012 unterbleiben und erst 
ab dem Jahr 2013 erfolgen. 
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II. 
Der Landtag beschließt daher: 
 
1.  Die Mitarbeiterpauschale nach § 6 Abs. 3 AbgG NRW wird während der 16. Wahlpe-

riode in Anlehnung an die Tarifentwicklung für die Beschäftigten im öffentlichen 
Dienst des Landes Nordrhein-Westfalen angepasst. 

2.  Die Abgeordnetenbezüge nach § 5 AbgG NRW werden während der 16. Wahlperiode 
beginnend mit dem Jahr 2013 jährlich mit Wirkung zum 1. Juli des jeweiligen Jahres 
entsprechend der Berechnung nach § 15 Abs. 2 AbgG NRW auf der Grundlage der 
Feststellungen des Landesbetriebes Information und Technik Nordrhein-Westfalen 
(IT.NRW) über die allgemeine Lohn- und Gehaltsentwicklung und die Veränderungen 
der Lebenshaltungskosten und Einzelhandelspreise im jeweils vorausgegangenen 
Jahr angepasst. 

 
 
 
Norbert Römer 
Marc Herter 
 
und Fraktion  

Karl-Josef Laumann 
Armin Laschet 
 
und Fraktion  

Reiner Priggen  
Sigrid Beer 
 
und Fraktion  

   

Christian Lindner 
Christof Rasche 
 
und Fraktion 

Dr. Joachim Paul 
Monika Knipschild-Pieper 
 
und Fraktion 

 

 
 


